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Sitzung des Planungsausschusses des Regionalen Planungs-
verbandes Würzburg (2)

Bek vom 23.12.2010 Nr. 24-8425.00-3/10

I.

Der Regionale Planungsverband Würzburg hat um Veröffentli-
chung der nachfolgenden Bekanntmachung gebeten.

Würzburg, 23.12.2010
Regierung von Unterfranken

Wolfgang Jäger
Abteilungsdirektor

II.

Bekanntmachung

Der Regionale Planungsverband Würzburg gibt bekannt, dass 
am

Dienstag, den 18.01.2011 um 9.30 Uhr 
im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Main-Spessart 

in Karlstadt, Marktplatz 8,

eine Sitzung des Planungsausschusses stattfi ndet.

Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:

1. Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2011

2. Änderung des Regionalplans: Kapitel B X „Energieversor-
gung“ (ohne Abschnitt 3 „Windenergieanlagen“);

 Beratung, abschließende Beschlussfassung, Antrag auf Ver-
bindlicherklärung

3. Änderung des Regionalplans: Kapitel B IV, Abschnitt 2.1 
„Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen“, betreffend 
das Vorranggebiet CA7, u „Südlich Mühlbach“ und das Vor-
behaltsgebiet GI27 „Westlich Karlstadt“;

 Beratung, abschließende Beschlussfassung, Antrag auf Ver-
bindlicherklärung

4. Änderung des Regionalplans: Kapitel B IV „Gewerbliche 
Wirtschaft und Dienstleistungen“ (ohne Abschnitt 2.1 „Ge-
winnung und Sicherung von Bodenschätzen“);

 Beratung, abschließende Beschlussfassung, Antrag auf Ver-
bindlicherklärung

5. Sonstiges

Karlstadt, den 23.01.2011
Regionaler Planungsverband Würzburg

Schiebel, Landrat
Verbandsvorsitzender
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Bezirk Unterfranken

Bezirksfi schereiverordnung des Bezirks Unterfranken vom 
16.12.2010

Bekanntgabe im Amtsblatt der Regierung von Unterfranken

I.

Der Bezirkstag von Unterfranken hat in seiner Sitzung am 
16.12.2010 die nachfolgend bekanntgemachte Verordnung be-
schlossen.

Würzburg, 27.12.2010
Regierung von Unterfranken

Dr. Andreas Metschke
Regierungsvizepräsident

II.

Bezirksfi schereiverordnung des Bezirks Unterfranken

Gültig vom 01.01.2011 bis 31.12.2015

Gemäß § 11 Abs. 4 Satz 1, § 15 Abs. 2 und § 28 AVBayFiG erlässt 
der Bezirk Unterfranken im Benehmen mit der Regierung von 
Unterfranken die nachstehende Bezirksfi schereiverordnung:

§ 1

In allen unterfränkischen Gewässern gelten zur Hege der ge-
nannten Fischarten folgende Erweiterungen der Schonbestim-
mungen:

 Schonzeit  Schonmaß

Hecht  01.02. - 30.04.  50 cm

Zander  01.02. - 30.04.  50 cm

Rutte  01.12. - 28.02.  30 cm

Nase  01.02. - 31.05. 35 cm

Elritze  ganzjährig

§ 2

Zusätzlich zu § 1 gelten für den unterfränkischen Main mit seinen 
angebundenen Stillgewässern (Altarme, Buhnen, Baggerseen) 
zur Förderung der genannten Fischarten folgende Erweiterungen 
der Schonbestimmungen:

 Schonzeit  Schonmaß

Rotauge  01.04. - 15.05.  -

Rotfeder  01.04. - 15.05. -

Nerfl ing  01.04. - 15.05.  -

§ 3

Zur Hege des Fischbestandes in der Wern hat der Hecht von der 
Mündung in den Main bis zur Gemarkungsgrenze Werneck kein 
Schonmaß und keine Schonzeit.

§ 4

Unter Hinweis auf § 22 Abs. 2 AVBayFiG wird festgelegt, dass 
in Unterfranken alle Fließgewässer mit Ausnahme nachfolgender 
Gewässerabschnitte der Forellen- und Äschenregion (Salmoni-
denregion) angehören:

der gesamte unterfränkische Main•

die Baunach von der Regierungsbezirksgrenze gegen •
Oberfranken bis zum „Wehr Frickendorf“ oberhalb Fri-
ckendorf

die Wern von der Mündung in den Main bis zur Gemar-•
kungsgrenze Werneck

die Fränkische Saale von der Mündung in den Main bis zur •
Einmündung der Lauer

die Tauber von der Einmündung der Gollach in Bieberehren •
fl ussabwärts bis zur Landesgrenze mit Baden-Württemberg 
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unterhalb Tauberrettersheim

die Gersprenz von der Mündung in den Main bis zur hes-•
sischen Landesgrenze

In den Gewässern der Salmonidenregion dürfen Aale und Hechte 
nicht ausgesetzt werden. Gefangene Exemplare dieser Arten dür-
fen nicht zurückgesetzt werden. Beide Arten haben in desen Ge-
wässerabschnitten weder eine Schonzeit noch ein Schonmaß.

§ 5

Der Fischfang mit Aalschokkern, Scheerbretthamen und ähnli-
chen Großfanggeräten bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde. Zum Schutz der Flussfi scherei kann 
die Kreisverwaltungsbehörde die Genehmigung mit Neben-
bestimmungen versehen und den Betrieb der Großfanggeräte 
durch Anordnung regeln und beschränken. Auf die Fangtechnik 
bezogene Änderungen an bestehenden Anlagen sind ebenfalls 
genehmigungspfl ichtig.

§ 6

Nach Art. 77 Abs. 1 Nr. 4 des Bayerischen Fischereigesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2008 (GVBl 
S. 840, ber. 2009 S. 6, BayRS 793-1-L) geändert durch Gesetz 

vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, ber. S. 130) kann mit Geldbu-
ße belegt werden, soweit die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
mit Strafe belegt ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

§§ 1 und 3 Fische der dort genannten Arten während der fest-1.
gesetzten Schonzeiten oder vor Erreichen der festgesetzten 
Schonmaße fängt,

§ 4 in den Gewässern der Salmonidenregion Aale und Hechte 2.
aussetzt oder gefangene Fische dieser Arten zurücksetzt,

§ 5 den Fischfang mit den genannten Fanggeräten oder Fang-3.
techniken ohne erforderliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde ausübt.

§ 7

Diese Verordnung tritt am 01.01.2011 in Kraft. Sie gilt bis ein-
schließlich 31.12.2015. Die Bezirksfi schereiverordnung vom 
15.12.2009 tritt mit Ablauf des 31.12.2010 außer Kraft.

Würzburg, 16.12.2010
Bezirk Unterfranken

Erwin Dotzel
Bezirkstagspräsident

Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Linhart/Adolph

Sozialgesetzbuch II

Sozialgesetzbuch XII

Asylbewerberleistungsgesetz

69. Aktualsierung

Stand: Oktober 2010

Preis: 58,95 Euro

Umfang dieser Lieferung: 82 Seiten

ISBN 78250209069

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm 

Schwerpunkt dieser 69. Aktualisierung sind die Vorschriften des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende vom 3. August 2010 (BGBl. I S. 
1112), soweit sie bereits zum 11. August 2010 in Kraft getreten 
sind.

Berücksichtigt haben wir zudem die

Verordnung zur Erhebung der Daten nach § 51b Zweites •
Buch Sozialgesetzbuch,

Verordnung zur Festlegung der Kennzahlen nach § 48a •
Zweites Buch Sozialgesetzbuch und die 

Verordnung über das Verfahren zur Feststellung der Eig-•
nung als zugelassener kommunaler Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende

jeweils vom 12. August 2010 (BGBl. I S. 1150, 1152 und 
1155).

Ecker

Kommunalabgaben in Bayern

Systematische Darstellung

40. Akualisierungslieferung

Stand: 1. November 2010

Preis: 57,52 Euro

Verlagsgruppe Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Mit der 40. Lieferung werden insbesondere die Kommentie-
rungen zu den Abgabesatzungen, zu den Realsteuern, zu den 
Beiträgen für leitungsgebundene Einrichtungen, zum Erschlie-
ßungsbeitrag sowie zum Straßenausbaubeitrag aufgrund von 
neuerer Rechtsprechung aktualisiert.

Bachmayer/Haferkorn

Bayerisches Haushaltsrecht

86. Aktualisierung

Stand: 1. Oktober 2010

Preis: 84,95 Euro

ISBN 80730026086

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm

Schwerpunkt der Aktualisierung sind die neuen Vergabevor-
schriften;

die Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für •
Bauleistungen (VOB/A und VOB/B) vom 31. Juli 2009,

die Neufassung der Vergabe- und Vertragsordnung für •
Leistungen (VOL/A) vom 20. November 2009 und


